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1 Vorbemerkung 

Zur Förderung der touristischen Attraktivität der Stadt Rottweil soll das tief eingeschnittene Neckar-

tal im nördlichen Bereich der Stadt durch eine Fußgänger-Hängebrücke überspannt werden. 

Zweck des Vorhabens ist es, die historische Rottweiler Innenstadt mit dem im Gewerbe- und In-

dustriegebiet „Berner Feld“ gelegenen, neu errichteten Aufzugstestturm der ThyssenKrupp Eleva-

tor AG zu verbinden.  

Das Vorhabensgebiet liegen etwa 600 m südöstlich des FFH-Gebiets „Neckartal zwischen Rottweil 

und Sulz“ (Schutzgebiets-Nr. 7717341).  

Die Ergebnisse der durchgeführten Geländeuntersuchungen sind in die vorliegende Vorprüfung mit 

eingeflossen und berücksichtigt. 

 

FFH-Gebiet „Neckartal zwischen Rottweil und Sulz“ (orangefarbene Schraffur), Bebauungsplangebiet (rote 
Fläche) 

Abbildung 1: Übersichtplan, unmaßstäblich 
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2 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 

Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 
 

Bebauungsplan RW 323/16 „Fußgänger-Hängebrücke Berner Feld - 
Historische Innenstadt“ 

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebie-
te auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

7717341 

Gebietsname(n) 

FFH-Gebiet „Neckartal zwischen Rott-
weil und Sulz“  

 

1.3 Vorhabensträger Adresse 

Stadt Rottweil 

Postfach 1753 

78617 Rottweil 

 

Telefon / Fax / E-Mail 

Telefon: +49 (0)741 494–0 

Fax: +49 (0)741 494-355 

E-Mail: stadt@rottweil.de 

1.4 Gemeinde Stadt Rottweil 

1.5 Genehmigungsbehörde 

(sofern nicht § 34 Abs. 6 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Rottweil 

 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Rottweil, Untere Naturschutzbehörde  

1.7 Beschreibung des Vor-
habens  

Im nördlichen Bereich der Stadt Rottweil soll das Neckartal durch eine 

Fußgänger-Hängebrücke überspannt werden. Der Brückenbau dient dazu 

die Rottweiler Innenstadt mit den im Gewerbe- und Industriegebiet „Berner 

Feld“ gelegenen Parkplätzen und dem neu errichteten Aufzugstestturm der 

ThyssenKrupp Elevator AG zu verbinden. Dadurch soll die historische 

Innenstadt von Parksuchverkehr entlastet werden.  

Die aktuelle Planung sieht den Bau von insgesamt zwei Brückenschlägen 

vor.  

Der exakte Brückenverlauf des ca. 600 m langen, südlichen Hauptbrü-

ckenabschnitts soll von der Parkanlage des Bockshofs in nordöstlicher 

Richtung, diagonal über das tief eingeschnittene Neckartal führen und auf 

einem zwischen der Straße „Neckartal“ und der Balinger Straße gelegenen 

Felskopf der östlichen Talseite durch ein Widerlager verankert werden. Zur 

Stabilisierung des Hängebrückenbauwerks ist rechts- und linksseitig des 

Neckarufers jeweils der Bau eines Brückenpfeilers geplant.  

Mittelfristig soll durch einen zweiten, ca. 80 m langen Brückenabschnitt 

eine direkte Anbindung an das Gewerbe- und Industriegebiet „Berner Feld“ 

geschaffen werden.  

Um die technische und wirtschaftliche Funktionsfähigkeit der Fußgänger-

Hängebrücke als eigenständige Erlebnis- und Verkehrseineinrichtung zu 

sichern, sieht die Planung auf der aktuell überwiegend ackerbaulich ge-

nutzten Fläche (Flurstück Nr. 2579) zwischen den beiden Brückenschlä-

gen, die Einrichtung einer Parkanlage vor. Diese soll den Besuchern der 

Hängebrücke sowohl als landläufige Verbindung zwischen den beiden 

Brückenabschnitten sowie als Aufenthalts- bzw. Wartebereich dienen. In 

unmittelbarer Nähe zum Einstieg des Hauptbrückenschlags ist eine zur 

Bebauung freigegebene Fläche vorgesehen, in der die Errichtung eines 

mailto:stadt@rottweil.de
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Technikgebäudes und einer Versorgungseinrichtung (z.B. kleines Café 

oder Bistro) mit sanitären Anlagen umgesetzt werden kann. Zur besseren 

Eingliederung der Fläche in das Landschaftsbild soll die Grünfläche mit 

schattenspendenden Parkbäumen bepflanzt werden. Die visuelle Ab-

schirmung der Parkanlage gegenüber der unmittelbar östlich verlaufenden 

Balinger Straße (Landesstraße L423) ist durch die Anlage eines dichten, 

heckenartigen Gehölzgürtels vorgesehen. Die im Rahmen des Vorhabens 

in Anspruch genommene Waldfläche soll unmittelbar nördlich der Parkan-

lage durch die Entwicklung eines ca. 2050 m² großen Waldmeister-

Buchenwaldes ausgeglichen werden. 

Im Norden des Plangebiets, im Eingangsbereich des, an das Gewerbe- 

und Industriegebiet „Berner Feld“ anschließenden, Brückenschlags ist die 

Ausweisung eines Mischgebiets mit einer Grundflächenzahl von 0,4 vor-

gesehen. Auch hier soll die Errichtung einzelner baulicher Anlagen ermög-

licht werden.  

Die im Süden des Plangebiets gelegene Parkanlage des Bockshofes wird 

in ihrem derzeitigen Bestand erhalten. Der im Zuge der Einrichtung des 

hier geplanten Brückeneinstiegs erforderliche Eingriff in die Umgren-

zungsmauer wird minimiert.   

 

Die Brückenkonstruktion selbst soll durch insgesamt vier Stahlseile mit 

einem Durchmesser von 60 mm getragen werden. Der Steg ist mit einer 

Breite von 1,2 m und das Brückengeländer mit einer Höhe von 1,35 m 

geplant. Die seitliche Verkleidung des Stegbereichs ist mit einem nicht 

reflektierenden Edelstahlgitternetz vorgesehen, während im Bodenbereich 

ein feuerverzinkter, 3 cm dicker Gitterrost angebracht werden soll. Der 

Handlauf des Brückengeländers wird aus Edelstahl gefertigt. Die Beleuch-

tung des Brückenbauwerks ist durch in den Handlauf integrierte LED-

Leuchten geplant und soll in der Regel bis maximal 22:00 Uhr erfolgen.  

 

Längsschnitt des südlichen Hauptbrückenabschnitts, unmaßstäblich 

 

Längsschnitt des nördlichen Brückenabschnitt 2, unmaßstäblich 
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Querschnitte der Fußgänger-Hängebrücke, unmaßstäblich 

 

Zum Bau des auf der östlichen Neckartalseite geplanten Brückenpfeilers 

muss vorübergehend eine provisorische Zufahrt angelegt werden. Die 

Baustellenerschließung erfolgt über die zwischen dem Triebwerkskanal 

und dem Neckar gelegene Grünlandfläche, den nördlich angrenzenden 

Brennnessel-Bestand und die Querung des Triebwerkskanals. 

 

Anfahrtsweg zum nördlichen Brückenpfeiler (rote Linie), Überschwem-

mungsgebiet „ÜSG Neckar / Aistaig-Lauffen“ (blaue Schraffur), geplante 

Fußgänger-Hängebrücke inkl. Brückenpfeiler (graue Linie und Punkte)   

Lageplan zur provisorische Zufahrt zum nördlichen Brückenpfeiler, un-

maßstäblich 
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Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans, unmaßstäblich 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anhang 3.2 

 
 
 

2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Di-
mensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

 

 

 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

Dr. Grossmann Umweltplanung  07433/930363 07433/930364 

Wilhelm-Kraut-Straße 60    

72336 Balingen  e-mail *   

  info@grossmann-umweltplanung.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 

01.08.2018    

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich 
oder unter http://natura2000-bw.de → "Formblätter Natura 2000" 

  

 
 
 

http://natura2000-bw.de/
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 

Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der zu-
ständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis oder Anzeige an eine Behörde 
bedarf, wird es gemäß § 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
 
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-
ristischer Arten) oder Lebensräume von 
Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-
bensraum kann grundsätzlich durch fol-
gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

Vermerke der zu-
ständigen Behörde 

 

 

 
FFH-Gebiet Nr. 7717341 

Im Pflege- und Managementplan ge-
nannte Lebensraumtypen des Untersu-
chungsgebiets 
 
[3260] Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 
 
 
 
 
 
 
 
[6430] Feuchte Hochstaudenfluren 
 
 
 
 
[8210] Kalkfelsen mit Felsspaltenvegeta-
tion 
 
 
 
[91E0*] Auenwälder mit Erle, Esche, 
Weide 
 
 

 
 
 
 
 
 
Temporärer Eingriff in das Sohlsubstrat 
des Triebwerkskanals zur Einrichtung 
einer Baustellenzufahrt und dadurch 
hervorgerufene Gewässertrübung. Kein 
direkter dauerhafter Flächenentzug des 
geschützten Lebensraumtyps 3260 
gegeben. 
 
 
Die vom Vorhaben betroffenen Hoch-
staudenfluren entsprechen nicht dem 
geschützten Lebensraumtyp 6430. 
 
 
Dauerhafter Eingriff in den geschützten 
Lebensraumtyp 8210 durch Bau eines 
Widerlagers. 
 
 
Temporärer und dauerhafter Eingriff in 
den geschützten Lebensraumtyp 91E0* 
durch Bau eines Brückenpfeilers. 
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[9180*] Schlucht- und Hangmischwälder 
 
 
 
 
 
 
Weitere im Pflege- und Managementplan 
genannte Lebensraumtypen  

 

Temporärer und dauerhafter Eingriff in 
den geschützten Lebensraumtyp 9180* 
durch Bau der Brückenpfeiler und Wider-
lager sowie aufgrund der baulichen Er-
schließung der Einstiegsbereiche der 
Hängebrücke. 
 
Kein direkter Eingriff in weitere FFH-
Lebensraumtypen gegeben. Keine er-
hebliche Beeinträchtigung der geschütz-
ten Lebensraumtypen sind im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben erkennbar. 
 

 Im Pflege- und Managementplan ge-
nannte Arten 
 
[1032] Kleine Flussmuschel 
[1163] Groppe 
 

 

[1323] Bechsteinfledermaus  
[1324] Großes Mausohr 
  
 
[A103] Wanderfalken 
[A215] Uhu 

 

Weitere charakteristische Arten 

Biber 
 
 
Eisvogel 
Wasseramsel 

 

Spanische Fahne 

 

 
 

 
 
 
Temporärer Eingriff in das Sohlsubstrat 
des Triebwerkskanals zur Einrichtung 
einer Baustellenzufahrt und dadurch 
hervorgerufene Gewässertrübung. 
 
Dauerhafte Beseitigung von Höhlen-
bäumen infolge der Vorhabensrealisie-
rung. Lichtimmissionen. Kollisionsrisiko.   
 
Störungen im Umfeld der Hängebrücke 
durch ihren Bau und Betrieb. Kollisions-
risiko. 
 
 
Kein direkter Flächenverlust innerhalb 
der Fließgewässer. 
 
Störungen im Umfeld der Hängebrücke 
durch ihren Bau und Betrieb. 
 
 
Temporärer Verlust an Nahrungshabitat 
durch baubedingten Eingriff in den Ufer-
bereich des Neckars und Triebwerkska-
nals. 
 

 

     

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorha-

ben anhand vorhandener Unterlagen 
 

 mögliche erhebliche Be-
einträchtigungen 

betroffene Lebens-
raumtypen oder 
Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der 
Wirkung, Intensität, Grad der Beein-
trächtigung) 

Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust (Versiege-
lung) 

[8210] Kalkfelsen mit 
Felsspaltenvegetation 
 
 
 
 
 
 
 
 
[91E0*] Auenwälder 
mit Erle, Esche, Wei-
de 
 
 
 
 
 
 
 
[9180*] Schlucht- und 
Hangmischwälder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1323] Bechsteinfle-
dermaus  
[1324] Großes Maus-
ohr 
 
 
 
 
 

Kein direkter Flächenentzug innerhalb 
des FFH-Gebietes. Dauerhafte, kleinflä-
chige Beeinträchtigungen sind durch den 
Bau des Widerlagers im Bereich des 
Felskopfes am nördlichen Einstieg des 
Hauptbrückenschlags (Bauabschnitt 1) 
zu erwarten.  
Wirkung gering 
 
 
Kein direkter Flächenentzug innerhalb 
des FFH-Gebietes. Ein anlagenbeding-

ter, dauerhafter Lebensraumverlust von 

maximal 50 m² ist im Fußbereich des 
südlichen Brückenpfeilers des Haupt-
brückenschlags (Bauabschnitt 1)  gege-
ben.  
Wirkung gering 
 
 
Kein direkter Flächenentzug innerhalb 
des FFH-Gebietes. Die Realisierung des 
Vorhabens führt in einigen Bereichen 
des Planungsgebiets zu einen anlage-
bedingten, dauerhaften Verlust des 
Lebensraumtyps 9180*. Flächenverlust 
im Bauabschnitt 1 (Hauptbrücken-
schlag):  
- max. 800 m² durch bauliche Er-

schließung des nördlichen Brü-
ckeneinstiegs 

- max. 100 m² durch Bau des nördli-
chen Brückenpfeilers 

Flächenverlust im Bauabschnitt 2: 
- max. 100 m² durch bauliche Er-

schließung des südlichen Brücken-
einstiegs 

- max. 600 m² durch bauliche Er-
schließung des nördlichen Brü-
ckeneinstiegs 

Wirkung mittel 

 
Dauerhafter Verlust von Quartierlebens-
raum außerhalb des FFH-Gebietes 
durch Entfernung von Höhlenbäumen. 
Aufgrund der geringen Eingriffsgröße im 
Bereich der Brückenpfeiler und der Aus-
prägung des Baumbestands im Bereich 
der weiteren baulichen Erschließungs-
fläche, kann von einem insgesamt ge-
ringfügigen Quartierbaumverlust ausge-
gangen werden.   
Wirkung gering - mittel 

 

6.1.2 Flächenumwandlung 
- -  

6.1.3 Nutzungsänderung 
- -  
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6.1.4 Zerschneidung, Fragmentie-
rung von Natura 2000-
Lebensräumen  

Alle genannten Arten Durch das Vorhaben wird keine Barriere 
geschaffen, welche den Biotopverbund 
innerhalb des FFH-Gebietes beeinträch-
tigen könnte. 

 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

- -  

6.1.6 Kollisionsrisiko 
[A103] Wanderfalken 
[A215] Uhu 
Alle genannten Fle-
dermausarten 
 
 

Hinsichtlich ihrer Bauweise besitzt die 
geplante Hängebrücke keine Faktoren, 
wie transparenten Bauteile oder schnell 
beweglichen Teile, die zu einem eklatant 
erhöhten Kollisionsrisiko führen könnten. 
Die Maschendrahtstärke von 3 cm sowie 
die Maschenweite von 3 cm x 3 cm 
führen für Vögel und Fledermäuse zu 
einer insgesamt guten Wahrnehmbarkeit 
des Brückenbauwerks. Das vom Vorha-
ben ausgehende Kollisionsrisiko für die 
genannten Arten ist als existent, aber 
gering einzustufen.    
Wirkung gering 

 

  
 

  

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   
Alle genannten Vo-
gel- und Fledermaus-
arten 
 

Geringfügige Zunahme von Schadstof-
femissionen durch den Betrieb der vor-
gesehenen Versorgungseinrichtung (z. 
B. kleines Café oder Bistro) im Bereich 
des Flurstücks Nr. 2579. Vorbelastungen 
sind vor allem durch die angrenzende 
industrielle und gewerbliche Nutzung 
sowie den Straßenverkehr gegeben. 
Wirkung sehr gering 

 

6.2.2 akustische Veränderungen  
Alle genannten Vo-
gelarten 
 

Erhöhung der Lärmemissionen während 
der Betriebszeiten der Fußgänger-
Hängebrücke durch Besucher. Vorbelas-
tungen sind insbesondere durch Bahn- 
und Straßenverkehr gegeben.  
Wirkung gering 

 

6.2.3 optische Wirkungen  
Alle genannten Vo-
gel- und Fledermaus-
arten 
 

Visuelle Störwirkungen infolge von 
Lichtimmissionen und Besucher. Bei 
Umsetzung der vorgeschlagenen Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnah-
men (Spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung) sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten.  
Wirkung gering 

 

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

- -  

6.2.5 Gewässerausbau 
- -  

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 
(stofflich, thermisch, hydrau-
lischer Stress)  

- -  

6.2.7 Zerschneidung, Fragmentie-
rung, Kollision  

- -  

6.2.8 - 
- -  
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6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

 

 

[3260] Fließgewässer 
mit flutender Wasser-
vegetation 

 
 
 
91E0* Auenwälder 
mit Erle, Esche, Wei-
de 
 
 
 
9180* Schlucht- und 
Hangmischwälder 

 
 
 
 
Alle genannten Vo-
gel- und Fledermaus-
arten 
Spanische Fahne 

 
 

Kleinflächige, temporäre Beanspruchung 
der Gewässersohle zur Einrichtung der 
Baustellenzufahrt im Mündungsbereich 
des Triebwerkskanals. 
Wirkung gering 
 
Kleinflächige, temporäre Beeinträchti-
gungen durch Anlage der Arbeitsstreifen 
im Bereich des südlichen Brückenpfei-
lers.  
Wirkung gering 
 
Kleinflächige, temporäre Beeinträchti-
gungen durch Anlage der Arbeitsstreifen 
im Bereich des nördlichen Brückenpfei-
lers sowie der Widerlager.  
Wirkung gering 
 
Vorübergehender Verlust an Nahrungs-
habitat durch Einrichtung der Arbeits-
streifen, insbesondere in Gewässernähe 
und in Waldbereichen. 
Wirkung gering 

 

6.3.2 Emissionen  
[1032] Kleine Fluss-

muschel 
[1163] Groppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle genannten Vo-
gel- und Fledermaus-
arten 
 

Der baubedingte Eingriff in das Sohlsub-
strat des Triebwerkskanals zum Zwecke 
der Baustellenerschließung führt zu 
einer temporären Gewässertrübung 
(Trübung durch Feinsedimente). Um die 
Einschwemmungen von Fremdstoffen 
ins Gewässer weitestmöglich zu verhin-
dern, soll die kurzfristige Verdolung des 
Gewässers mit ein bis zwei Betonrohren 
(DN 1000, Durchmesser etwa 1 m) unter 
Einsatz von Schotter ohne Nullanteile 
durchgeführt werden.  
Wirkung gering  
 
Emissionen von Staub, Schadstoffen 
etc. sind während der Bauphase zu 
erwarten. 
Wirkung sehr gering 

 

6.3.3 akustische und optische 
Wirkungen 

Alle genannten Vo-
gelarten 
 

Temporär akustische und optische Stör-
wirkungen infolge der Baustelleneinrich-
tung und des Baustellenbetriebs. Im 
Falle des Eisvogels und der Wasseram-
sel ist ein vorübergehendes Meidever-
halten möglich. Bei Umsetzung der 
vorgeschlagenen Minimierungsmaß-
nahme für die Wasseramsel (Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung) sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.  
Wirkung gering  

 

6.3.4 - 
- 

-  

     

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits beste-
henden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 
2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

7.1     
7.2     
7.3     
     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  

 

 

8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

Wesentliche negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Neckartal 
zwischen Rottweil und Sulz“ (Schutzgebiets-Nr. 7717341) sind nicht erkennbar.  

 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  
 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon aus-
gegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung: 

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-
Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung muss durchgeführt werden.  

 

 Begründung:  

 

 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 
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3 Anhang 

3.1 Datenauswertebögen 
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3.2 Kartographische Darstellung 

 

 
Bebauungsplangebiet (rote Linie) 

Abbildung 2: Lageplan zum Plangebiet mit hinterlegtem Luftbild, unmaßstäblich 


